
 

 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 

gemäß § 39 Abs. 1 Satz 3 der Börsenordnung  

 

Die Geschäftsführung hat gemäß § 39 Abs. 1 Satz 2 der Börsenordnung festgelegt, dass die 

Veröffentlichung der Einzelheiten der an der Börse abgeschlossenen Geschäfte in einer 

Form erfolgt, die das Volumen und den Preis sämtlicher Geschäfte mit demselben 

Finanzinstrument zusammenfasst, die zum gleichen Preis und zur gleichen Zeit stattfinden.  

 

Berlin, den 30. Januar 2012 
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